Gemeindeverwaltung Heddesheim 

Bauamt  -

Fritz Kessler Platz 1

68542 Heddesheim

Einspruch gegen den Bebauungsplan „Nördlich der Benzstraße“ 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im aktuellen Städtebaulichen Vertrag ist festgelegt, dass Fa. Pfenning (Gruppe)

max. 4 Aufbildungsplätze mit Heddesheimer Bürgern besetzen will. 

Dies Passus soll Wirkung haben für die kommenden 15 Jahre nachdem Pfenning

sich in Heddesheim platziert hat. Es handelt sich dabei jedoch um keine Verpflichtung Ausbildungsverträge abzuschließen.  

Würden keine Ausbildungsverträge mit Heddesheimer Bürgern abgeschlossen, so folgen daraus keinerlei Sanktionen für Pfenning.

Daher lege ich Einspruch gegen das Bebauungsplanverfahren „nördlich der Benzstrasse“ in Heddesheim ein. 

Vorname, Name: …………………………………………………………………………………… 

Straße, Hausnr.: ……………………………………………………………………………………. 

Postleitzahl, Ort: ……………………………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift …………………………………………………………………………………..

